
Elf Wochen sind es nunmehr her, dass sich die Wähler 
des Vereinigten Königreichs für einen Austritt ihres Landes 
aus der EU entschieden haben. Da das Votum überraschte, 
kam es zu einem wilden Auf und Ab auf den Aktienmärkten. 
Schnell legte sich die Aufregung aber wieder. Das britische 
Pfund wertete nach der Entscheidung deutlich ab, zuletzt 
erholte sich der Wechselkurs aber wieder etwas. Offenbar 
wird auch im Falle des Brexits nicht alles so heiß gegessen 
wie es gekocht wurde. 

Da sich die einmal mehr hyperaktiven Finanzmärkte 
beruhigt haben, sollte es der Politik umso leichter fallen, 
nun die Weichen so zu stellen, dass sich der Schaden der an-
stehenden EU-Verkleinerung für alle Beteiligten in möglichst 
engen Grenzen hält. Die zweifellos größte Gefahr besteht 
in einer Behinderung und einer sich daraus ergebenden 
Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsaustauschs 
zwischen der EU und UK. Wenn das Vereinigte Königreich 
nicht mehr Mitglied der EU ist, wird es formal auch nicht 
mehr am gemeinsamen Binnenmarkt teilnehmen. Es könn-
ten jedoch Vereinbarungen getroffen werden, die einer Teil-
nahme am Binnenmarkt nahekommen, sodass sich von den 
Regulierungen her keine größeren Änderungen gegenüber 
der bisherigen Praxis des gemeinsamen Handels ergeben. 
Je schneller es zu entsprechenden Vereinbarungen kommt, 
desto besser – denn umso eher erhalten die wirtschaftlichen 
Akteure Planungssicherheit.

Zunächst muss das britische Austrittsbegehren in Brüssel 
eingehen, dann wird über die Gestaltung der künftigen 
Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der 
EU verhandelt. Presseberichten zufolge will der EU-Kommis-
sionspräsident nochmals mit einer Erklärung vorpreschen, 
nach der es einen Zugang zum EU-Binnenmarkt nur geben 
kann, wenn das Vereinigte Königreich alle von der EU 
aufgestellten Grundfreiheiten gewährt. Das ist erstaunlich. 
Denn zum einen gelten manche dieser Grundfreiheiten – 
wie der freie Kapitalverkehr – selbst in der EU nicht überall. 
Und zum anderen werden die derzeit laufenden Verhand-

lungen mit den USA und Kanada über die Liberalisierung 
des Handels auch nicht dadurch überfrachtet, dass etwa 
die Gewährung der Arbeitnehmerfreizügigkeit für EU-Bürger 
verlangt wird. Die EU-Kommissionsspitze scheint auf einer 
Position des „Alles oder nichts“ zu beharren, die sie bereits 
am Tag nach dem Brexit-Entscheid verkündet hatte. Damals 
konnte das mit gutem Willen noch als Ausdruck einer Ent-
täuschung verstanden werden. Inzwischen drängt sich aber 
der Verdacht auf, dass mehr an eine Strafaktion gegen die 
aufmüpfigen Briten gedacht wird: Entweder sie halten sich 
weiterhin an die Vorgaben aus Brüssel oder die Handels
beziehungen werden eingeschränkt.

Naturgemäß würde von einer De-Liberalisierung des Handels 
vor allem die britische Wirtschaft getroffen. Über die mitt-
lerweile engen Handels- und Vorleistungsverflechtungen 
dürften aber auch andere Volkswirtschaften in Mitleiden-
schaft gezogen werden – an den nationalen Exportanteilen 
gemessen insbesondere die irische, die belgische, die nieder-
ländische und die deutsche. Störungen im bilateralen Handel 
würden weitere Kreise ziehen, so dass eine die gesamte EU 
erfassende Schwächung der Wirtschaft droht.

In Anbetracht von all dem stellt sich die Frage, ob die EU-
Kommission überhaupt die anstehenden Verhandlungen mit 
der britischen Regierung führen sollte. Gefragt ist Nüchtern-
heit, das Selbstbestätigungsinteresse von Institutionen darf 
keine Rolle spielen. Geeigneter ist wohl der Europäische 
Rat, wenngleich es auch hier bei manchen Mitgliedern 
das Interesse geben könnte, Handelsvereinbarungen mit 
anderen Fragen zu verknüpfen. Kommt man auf diesem Weg 
nicht weiter, bieten sich als Notlösung bilaterale Handels-
vereinbarungen zwischen einzelnen EU-Ländern und dem 
Vereinigten Königreich an. In vielen Teilen der Erde zeigen 
sich zunehmende protektionistische Bestrebungen, eine 
De-Liberalisierung des Handels auf dem alten Kontinent 
würde ihnen zusätzliche Munition liefern. Das kann gewiss 
nicht im Interesse der stark vom Außenhandel abhängigen 
deutschen Wirtschaft sein.
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